
Kontaktaufnahme durch die Lehrkraft der Regelschule
Kind zeigt besonderes Verhalten, das unabhängig von spezifischen Belastungssituationen umfänglich und 
langandauernd auftritt und die soziale Teilhabe stark beeinträchtigt. Beratung jederzeit im Schuljahr, 
sonderpädagogische Überprüfung meist nur im regulären Zeitraum

Schulische Erziehungshilfe am zuständigen Förderzentrum in der Region

Hospitation und Beratung durch Sonderpädagogen
1. Klärung: Gibt es einen Beratungsprozess im Vorwege? Welche anderen Institutionen sind beteiligt? 
(Jugendhilfe, therapeutische oder medizinische Intervention etc.)
2. Anforderung von Berichten, falls vorhanden, mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten , 
Austausch mit anderen Institutionen, Aufbau eines Netzwerkes zur Koordinierung der Förderung des Kindes 
oder Einrichtung von Hilfen

Überprüfung, Hospitation etc. durch Sonderpädagogen

sonderpädagogischer Förderbedarf 
besteht

sonderpädagogischer 
Förderbedarf besteht nicht

Aber: Beratung kann weiterhin 
angefordert werden

Unterstützung, Beratung und 
Förderung durch Sonderpädagogen 

der Fachrichtung emotionale und 
soziale Entwicklung des zuständigen 

Förderzentrums in der Region

Auswertungsgespräch mit 
beteiligten Personen

Verfahren zur Überprüfung, ob bei einem Kind / Jugendlichen an einer Schule ein 
Förderbedarf im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung vorliegt

Trotz dieser Maßnahme bestehen die Schwierigkeiten weiterhin umfänglich

Regelschule legt sonderpädagogische Schülerakte an (Weiterleitung an 
das Förderzentrum, Meldefrist beachten)

Anerkennung durch das Schulamt

Es konnten 
Wege zur 

Verbesser-
ung aus-
gelotet 
werden


